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Dienstordnungsangestellte (DO-Ang.) der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts besitzen die Befähigung für die in der Anlage 2 zu § 44 Absatz 2 
Laufbahnverordnung genannten Laufbahnen besonderer Fachrichtung des gehobenen nicht-
technischen Dienstes oder des gehobenen technischen Dienstes (einschließlich naturwissen-
schaftlichen Dienstes). Auf die Zuordnungstabelle nach Anlage 3 zu § 76 Laufbahnverordnung 
wird verwiesen.

Aufgrund des § 98 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Landesbeamtengesetz (LBG) ist eine allge-
meine Ausnahme von den §§ 15 Absatz 2 und 20 Absatz 4 LBG insoweit zugelassen, als DO-Ang. 
bei der Übernahme in den Landesdienst in dem Amt eingestellt werden dürfen, das ihrer Rechts-
stellung aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses bei ihrem bisherigen Arbeitgeber entspricht.
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